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£e« Setunbarlegrer SRoggo in beutfcger Spradge. Seibe
Referate enthielten im roefentlidgen folgenbe ©ebanten:

Sie SRitarbeit »on |janbroert unb Sanbroirtfdgaft
an ber ©eroerbeauSgelhmg ift ein erfreulicher Seroeis
beS gegenfeitigen SergättbniffeS. ©le SBirtttdgteiten beS
SebenS »erlangen, bag Çanbroerfer unb Sanbroirte ftdj
»ergegen. groifdgert feeiben befielen im üanton greiburg
fo enge Segiebnngett unb bie Sntereffen ftnb fo mitein«
anber »ertnüpft, bag baS ©ebeigen »on £>anbroerf unb
©eroerbe oott ber Sage ber Sanbroirtfcgaft abgängig ift.

®ie Sanbmirte be§ ÄantonS ffreibtrg gaben im 9tuS«
bau beS lanbroirtfdgaftlidgen ©enoffenfigaftSroefenS bis«
ger roetfe .BurücEbaltnng gezeigt. ^öffentlich roirb btefe
audg fernerbin Innegehalten. ®aS ©eroerbe bat bie ^ßgtdgt,
bie Sanbroirtfcgaft als bie ©runbtage aller ißrobuftion
einjufdgähen. @§ mug beSgalb mitgflfen, bie Sanbgudgt

p betämpfen unb auch gegen bie roadgfenbe Sobenoer«
fdgulbung ber Weinen Sanbgöter an ber Sette ber Sanb«
wirtfdgaft mitroirten.

®a§ |>anbroert bat aber audg ein Serbieng am
©ebeigen ber SGttbroirtfdgaft, SJJlöge man beSgalb
non biefer Seite baS ehtgetmifdge $anbroerf oermebrt
untergügen, tnbem man 5. 58. bie SluSroüdgfe beS Sub=
miffionSroefenS unb ber ©djmugfonturreng betämpfen
hilft. ®urdg IngUeberung Heiner ©emerbe tonnten »tele
Weine dauern fteg eine beffere ©jifienj fd&affen. über«
griffe ftnb aber nicht fätberlidg. @0 foHte j. 93. ber
$anbel nur »on jenen ausgeübt merben, bie bamit ibren
SebenSuntergalt »erbienen.

®te gufammenarbeit mug gdg gang befonberS ba
auSroirten, t»o gemeinfame roirtfd&aftltc|e Qntereffen auf
bem Spiel geben, roaS bnrdg beffere güglungnagme jroifdgen
ben gügrern beiber ©ruppen gefegegen tonnte. ®aburcg
mürben SRigoergänbnlffe, bie in befonbern gäUen Sanb-
roirifdgaft unb ©emerbe infolge auSehtanbergrebenber
Sntereffen teilten, »ermieben. ®te Hebung beS $anb«
roerterftanbeS auf bem Sanbe ig »or aüem burdg btefe
oetmegrie güglungnagme möglidg.

®te Bnnagme ber Rtafdginenoerroenbung in
lanbroirtfdgaftlidgen betrieben roirb ben Çanbroerîern
neue SBege beS ©rroerbeS roeifen. ®abet mug aber
betont roerben, bag bag SBergalten be§ lanbroirtfdgaft»
tilgen SauamiS in 93rugg gegenüber bem |janbroert eine
Anbetung erfahren foKte.

©tne »ermegrte gügtungnagme roäre audg notroenbig
bei ber ©rneuerung beS bäuerltdgen RiobitiarS,
einer fförberuna, bie tulturetl »on 93ebeutung ig. ©Ine
folcge ßufammenarbeit tann bie länblidgen Sauten
Öüngig beeinguffen unb roirb beitragen pr Serfdgöne«
tnng unb SequemlidgEelt bei bäuerlichen £jetmS.

Qu ber anfdgltegenben ®iStuffion gimmten bie Herren
Staatsrat ®r. Saooq, ®r. 0. Setmgruber, ®r. Saccatb
nom ©dgroeijerifdgen ©eroerbeoerbanb unb sfßrof. Sen«
Ringer ben mit Seifall aufgenommenen StuSfügrungen
ber beiben Referenten p. ©tne beffere gufammenarbett
tonne namentlich bann ermöglicht roerben, roenn »on
leiten ber Sanbroirtfdgaft ßbergriffe »ermieben roerben.
®ie lanbroirtfdgaftlidgen ©enoffenfdgaften bürften nicht
în SBarengänfern roerben; ge follten nur jene $robufte
fermittetn, bie ber Sauer für feinen Setrieb bebaff unb
bnbersm» nidgt fo gut bejiegen tann. („Sunb")

Uolk$wirt$<baft.
3.

SO öaljre eibgenöfftfege gabritgefeggebung. (Äorr.)
21. pttober 1927 roar ein roidgüger ©ebenftag für

hovl
•

ei^etifdge Sojialgefeggebung, roaren bodg 50 Sagte

*01-6"' baS erge fdgroeij. gabrit-@efe| Pom Solfe,' "bt mit einer befigetbeiien fRegrgeit, angenommen roor»

ben ift. ®te attgemeine lïuêgefiattung unb bie weitere
luSfügrung ber neuen ©efegeSbeftimmungen roar teine
leichte SIrbeit, ge gieg bei gabrifanten unb Arbeitern
auf grogeä Éîigtrsuen. ©tarner Scanner, unter
benen ba§ neue @efe| mit groger Eingabe geförbert
rourbe, finb eS, bie gier für bie fdgroeij. Sojiatgefegge»
bung einen rouegtigen STcarfftein gefegt gaben: in Sern
SunbeSrai $eer unb in SJtoöiS (©taruê) ber erfte

gabritinfpettot ®r. Sdguter. Sa ber golge aber
brang ber Ruf naeg Reöifion ber neuen ©efegeSbeftim«
mungen immer weiter öor, inêbefonbere roaren bie Slr=

beitgjeit ba§ StngrigSfetb ber llnpfriebenen. Sm Sagte
1881 erfolgte ber iugbau beS §aftpg'dgtgefege§, baS

fpüter feine ©üttigfeit audg auf bie fÇugrgatterei, Sdgiffê-
öertegr unb anbete Setriebgarten auêbegnte. 9tm 1. Stpri!
1918 würben bie alten ©runbjüge eines ergen fdgroei»

jertfdgen $aftpgidgtgefe^e§ burig bie obtigatorifdge Un=«

faïïberfiherung abgetöft. ®a§ erfte fegroeig. gabrifgefeg
ergiett fpäter weitere Rebifionen in ben Sagren 1891
unb 1905, blieb aber bi§ jum Sagte 1919 fag unPer=
änbert in Sraft. 1920 rourbe ein neueê fdgroeij. gabrit«-
gefe| mit gewaltigem SolfSmegr an§ ber ®aufe gegeben.
®er nngeilbolle Stieg mit feinen Ptelen Rebenerfdgei»

nungen gat plö|lidg längg gegeüte S^obleme unb gor»
berungen in ber gangen SBelt auSgeibg unb bradgte bie

genüge ülrbeitgjeit Pon 48 SBodgenftunben.
Sebentt man bie groge ©ntroidtung, bie bie fdgroeig.

fÇabritgefeggebung in fogialer §ingdgt gebradgt gat, fo
ig bie ®at ber ergen gabrifgefeggebung> Regelung eine
mutige unb groge gu nennen. SefonberS bie ©eroinnnng
ber Snbngtiellen für bie neue Sadge war teine leidgte

Infgabe. ®amal§ war bie Sdgroeig ba§ erge Sanb in
ber Sßelt, ba§ niigt nur für Sinber unb grauen, ober

für befonberS gefunbgeitSf^äbli^e Setriebe ben gefeg»
liegen Rtajimalarbeitstag Pon 11 Stunben Porfdgrieb,
fonbern audg für erroaegfene männlidge 5ßerfonen in fÇa»

briten jeber Slrt. ®ie Segimmungen über bie SlrbeitS«
geit im geutigen gabritgefeg bilben audg geute nodg bie
fdgroierigge grage unb gaben alfo groge Slegnlicgfeit mit
bem 3ettpnn£t beS ergen fdgroeigerifdgen gabrifgefegeS
Por 50 Sagren. Sergleidgen wir geute aber unfere Sn>
bugrietätigteit, bie 3agt ber Gabrilen unb bie ber 21r=

better, fo barf gejagt roerben, bag unfere gabriten ge«
roadgfen finb. S.

Oerbaidswetea.
Serbaub für SnlanÖSprobuftton. Radgbem fieg be«

reitS 10 SerufSPerbänbe unb über 30 ©ingelgrmen al§
Rtitglieber angemelbet gotten, rourbe am 19. Dttober
in Dlten bie ©rünbung be§ SerbanbeS für Snlanbspro«
buftion befdgloffen. ®ie Serfammlung roägtte einen neun»
gliebrigen Sorfianb mitSirettorÜ Smmer inSern
als Sïâfibent. ®er Serbanb begroeett ben gufammen».
feglug ber an ber Snlanbsprobuttion intereffierten Sn»
buftrien, ©eroerbe unb Srobuttionggroeige, SBagrung
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Herr Sekundarlehrer Roggo in deutscher Sprache. Beide
Referate enthielten im wesentlichen folgende Gedanken:

Die Mitarbeit von Handwerk und Landwirtschaft
an der Gewerbeausstellung ist ein erfreulicher Beweis
des gegenseitigen Verständnisfes. Die Wirklichkeiten des
Lebens verlangen, daß Handwerker und Landwirte sich

verstehen. Zwischen beiden bestehen im Kanton Freiburg
so enge Beziehungen und die Interessen sind so mitein-
ander verknüpft, daß das Gedeihen von Handwerk und
Gewerbe von der Lage der Landwirtschaft abhängig ist.

Die Landwirte des Kantons Freiburg haben im Aus-
bau des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bis-
her weise Zurückhaltung gezeigt. Hoffentlich wird diese

auch fernerhin innegehalten. Das Gewerbe hat die Pflicht,
die Landwirtschaft als die Grundlage aller Produktion
einzuschätzen. Es muß deshalb mithelfen, die Landflucht
zu bekämpfen und auch gegen die wachsende Bodenver-
schuldung der kleinen Landgüter an der Seite der Land-
Wirtschaft mitwirken.

Das Handwerk hat aber auch ein Verdienst am
Gedeihen der Landwirtschaft. Möge man deshalb
von dieser Seite das einheimische Handwerk vermehrt
unterstützen, indem man z, B. die Auswüchse des Sub-
miffionswesens und der Schmutzkonkurrenz bekämpfen
hilft. Durch Angliederung kleiner Gewerbe könnten viele
kleine Bauern sich eine bessere Existenz schaffen, über-
griffe sind aber nicht förderlich. So sollte z. B. der
Handel nur von jenen ausgeübt werden, die damit ihren
Lebensunterhalt verdienen.

Die Zusammenarbeit muß sich ganz besonders da
auswirken, wo gemeinsame wirtschaftliche Interessen auf
dem Spiel stehen, was durch bessere Fühlungnahme zwischen
den Führern beider Gruppen geschehen könnte. Dadurch
würden Mißverständnisse, die in besondern Fällen Land-
wirtschaft und Gewerbe infolge auseinanderstrebender
Interessen teilten, vermieden. Die Hebung des Hand-
Werkerstandes auf dem Lande ist vor allem durch diese

vermehrte Fühlungnahme möglich.
Die Zunahme der Maschinenverwendung in

landwirtschaftlichen Betrieben wird den Handwerkern
neue Wege des Erwerbes weisen. Dabei muß aber
betont werden, daß das Verhalten des landwirtschaft-
lichen Bauamts in Brugg gegenüber dem Handwerk eine
Änderung erfahren sollte.

Eine vermehrte Fühlungnahme wäre auch notwendig
bei der Erneuerung des bäuerlichen Mobiliars,
einer Förderung, die kulturell von Bedeutung ist. Eine
solche Zusammenarbeit kann die ländlichen Bauten
günstig beeinflussen und wird beitragen zur Verschöne-
rung und Bequemlichkeit des bäuerlichen Heims.

In der anschließenden Diskussion stimmten die Herren
Staatsrat Dr. Savoy, Dr. O. Leimgruber, Dr. Jaccard
vom Schweizerischen Gewerbeverband und Prof. Ben-
üinger den mit Beifall aufgenommenen Ausführungen
ver beiden Referenten zu. Eine bessere Zusammenarbeit
tonne namentlich dann ermöglicht werden, wenn von
leiten der Landwirtschaft Übergriffe vermieden werden.
Vle landwirtschaftlichen Genossenschaften dürften nicht
îu Warenhäusern werden; sie sollten nur jene Produkte
vermitteln, die der Bauer für seinen Betrieb bedarf und
anderswo nicht so gut beziehen kann. („Bund")

vsllîwimchâ
z.

36 Jahre eidgenössische Fabrikgesetzgebung. (Korr.)
5>.

V 21. Oktober 1927 war ein wichtiger Gedenktag für
^/ schweizerische Sozialgesetzgebung, waren doch 50 Jahre

à stachen, sxit das erste schweiz. Fabrik-Gesetz vom Volke,
8 var mit àer bescheidenen Mehrheit, angenommen wor-

den ist. Die allgemeine Ausgestaltung und die weitere
Ausführung der neuen Gesetzesbestimmungen war keine

leichte Arbeit, sie stieß bei Fabrikanten und Arbeitern
auf großes Mißtrauen. Zwei Glarner Männer, unter
denen das neue Gesetz mit großer Hingabe gefördert
wurde, sind es, die hier für die schweiz. Sozialgesetzge--
bung einen wuchtigen Markstein gesetzt haben: in Bern
Bundesrat Heer und in Mollis (Glarus) der erste

Fabrikinspektor Dr. Schuler. In der Folge aber
drang der Ruf nach Revision der neuen Gesetzesbestim-

mungen immer weiter vor, insbesondere waren die Ar-
beitszeit das Angriffsfeld der Unzufriedenen. Im Jahre
1881 erfolgte der Ausbau des Haftpfl'chtgesetzss, das
später seine Gültigkeit auch auf die Fuhrhalterei, Schiffs-
Verkehr und andere Betriebsarten ausdehnte. Am 1. April
1918 wurden die alten Grundzüge eines ersten schwei-
zerischen Haftpflichtgesetzes durch die obligatorische Un-
fallversicherung abgelöst. Das erste schweiz. Fabrikgesetz
erhielt später weitere Revisionen in den Jahren 1891
und 1905, blieb aber bis zum Jahre 1919 fast unver-
ändert in Kraft. 1920 wurde ein neues schweiz. Fabrik-
gesetz mit gewaltigem Volksmehr aus der Taufe gehoben.
Der unheilvolle Krieg mit seinen vielen Nebenerschei-

nungen hat plötzlich längst gestellte Probleme und For-
derungen in der ganzen Welt ausgelöst und brachte die

heutige Arbeitszeit von 48 Wochenstunden.
Bedenkt man die große Entwicklung, die die schweiz.

Fabrikgesetzgebung in sozialer Hinsicht gebracht hat, so

ist die Tat der ersten Fabrikgesetzgebung. Regelung eine
mutige und große zu nennen. Besonders die Gewinnung
der Industriellen für die neue Sache war keine leichte
Aufgabe. Damals war die Schweiz das erste Land in
der Welt, das nicht nur für Kinder und Frauen, oder

für besonders gesundheitsschädliche Betriebe den gesetz-

lichen Maximalarbeitstag von 11 Stunden vorschrieb,
sondern auch für erwachsene männliche Personen in Fa-
briken jeder Art. Die Bestimmungen über die Arbeits-
zeit im heutigen Fabrikgesetz bilden auch heute noch die
schwierigste Frage und haben also große Ähnlichkeit mit
dem Zeitpunkt des ersten schweizerischen Fabrikgefetzes
vor 50 Jahren. Vergleichen wir heute aber unsere In-
dustrietätigkeit, die Zahl der Fabriken und die der Ar-
beiter, so darf gesagt werden, daß unsere Fabriken ge-
wachsen sind. K.

Verband för JnlandSpràktwn. Nachdem sich be-

reits 10 Berufsverbände und über 30 Einzelfirmen als
Mitglieder angemeldet hatten, wurde am 19. Oktober
in Ölten die Gründung des Verbandes für Jnlandspro-
duktion beschlossen. Die Versammlung wählte einen neun-
gliedrigen Vorstand mitDirektorA. Immer inBern
als Präsident. Der Verband bezweckt den Zusammen--
schluß der an der Jnlandsproduktion interessierten In-
dustrien, Gewerbe und Produktionszweige, Wahrung
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